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Editorial 

Dies ist die erste Ausgabe des neuen Vereinsmagazins. In diesem Magazin geht es um 

die Gründung eines Vereins. Sinn und Zweck des zu gründenden Vereins ist es die 

Kranichfreunde unter einem Dach zusammenzuführen und auf der anderen Seite 

auch Geld von Sponsoren für wichtige Anschaffungen zu bekommen. 
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Präambel 

 

Die Arbeit der Kranichschutz Landesarbeitsgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland dient der 

Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich des Kranichschutzes sowie des Umweltschutzes 

zugunsten des Erhalts der Lebensbedingungen des Kranichs. Schwerpunkt der Arbeit ist das Sammeln von 

Zug– und Rastdaten und deren Auswertung sowie die Erfassung der Rastplätze. Weiterhin werden alle 

verfügbaren Informationen und Daten gesammelt und ausgewertet. 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen Kranichschutz Landesarbeitsgruppe Hessen, Rheinland Pfalz und 

Saarland 

2. Er hat seinen Sitz in 61381 Friedrichsdorf/Taunus 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

 

§ 2 Ziele und Aufgaben des Vereins 

 

1. Ziel des Vereins ist es eine große Datenbank mit vielen wichtigen Informationen zum Kranichzug und 

Rast aufzubauen. Denn eine solide Datengrundlage ist Voraussetzung für effektiven Kranichschutz 

und den Schutz der Rastplätze. 

2. Der Verein erreicht seine Ziele insbesondere durch 

 

A) Herausgabe einer Vereinszeitschrift 

B) Rastplatzbetreuung 

C) Informationen der Öffentlichkeit 

D) Aufbau einer Webseite 

E) Erstellen eines jährlichen Jahresberichtes  

F) Auswerten der Daten und Veröffentlichung derselben 

 

 

§ 3 Steuerbegünstigung 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „

Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in 

erster Linie einigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. Sie haben bei ihrem 

Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. Keine Person darf Ausgaben, die den 

Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden 

 

 

§ 4 Zugehörigkeit zu einem Spitzenverband 

 

Die Kranichschutz Landesarbeitsgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist Mitglied der 

Europäischen Kranich Arbeits Gemeinschaft (European Crane Working Group) 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins 

unterstützen. 

2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Beitrittserklärung oder Aufnahme durch Organ. 

3. Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von 

drei Monaten zum Schluss eines Geschäftsjahres. 

4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es den 

Vereinszielen zuwider handelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. 

Gegen den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet 

entgültig. Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören. 
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

1. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, welche die Höhe des jährlich zu zahlenden 

Beitrages regelt. 

2. Aktive Mitglieder sind Beitragsfrei. 

3. Passive Mitglieder zahlen einen Beitrag, der sich nach Mitgliedsgruppen staffeln kann. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind 

 

A) Mitgliederversammlung 

B) Vorstand 

C) Kassenprüfer 

D) Fachgruppen 

 

A. Verbände und Behörden 

B. Meldegruppen 

C. Rastplatzverwaltung 

D. Schulen 

E. Webseite/Homepage 

F. Datenverwaltung 

G. Datenauswertung 

H. Redaktion 

 

Die Aufgabenverteilung in den einzelnen Fachgruppen sind in den Richtlinien „Fachgruppen“ geregelt, die 

nicht Bestandteil der Satzung ist. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

 

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel vom Vorstandsvorsitzenden 

geleitet. 

2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet Fragen 

von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere 

 

A. Wahl des Vorstandes 

B. Beratung über den Stand und Planung der Arbeit 

C. Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts-– und Investitionsplanes  

D. Beschlussfassung über den Jahrsabschluss 

E. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes 

F. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 

G. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist 

H. Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus den Aufgaben seitens 

des Vereins 

I. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und die Auflösung  des Vereins . 

 

 

3. Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden  oder vom Schriftführer unter Angaben 

der vorläufigen Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher schriftlich eingeladen. Sie tagt so oft es 

erforderlich ist , in der Regel einmal im Jahr. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 25 % der Mitglieder sie 

unter Angaben von Gründen verlangen. Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang des Antrages 

auf schriftlicher Berufung tagen. 

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, 

ihre Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit erfasst. 

6. Über die Beschlüsse und soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, auch  

über den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben. 
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§ 9 Vorstand 

 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer 

und dem Schatzmeister 

2. Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die gemeinsame Zeichnung durch 2 Mitglieder des 

Vorstandes 

3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 2 Jahre sie bleiben bis zur Bestellung des neuen 

Vorstandes im Amt 

4. Der Vorstand sollte in der Regel vierteljährlich tagen 

5. Die Beschlüsse sind zu protokollieren und von dem Vorstandsvorsitzenden zu unterzeichnen 

 

§ 10 Satzungsänderung und Auflösung 

 

1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Vorschläge, Satzungsänderungen, Zweckänderung und die Auflösung sind 

den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens einen Monat vor der Sitzung der 

Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die Beschlussfähigkeit ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 

anwesenden Stimmberechtigten erforderlich 

2. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registrierbehörde oder vom 

Finanzamt vorgeschlagen werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der 

nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen 

3. Bei Auflösung, bei Entzeihung der Rechtsfähigkeit des Vereins oder bei Wegfall der 

steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an den WWF Deutschland, Rebstöcker Str. 55, 68026 

Frankfurt am Main, und zwar mit der Auflage, es entsprechend seiner bisherigen Zielen und Aufgaben 

ausschließlich und unmittelbar gemäß § 2 zu verwenden. 

 

Friedrichsdorf, den 
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§ 1 

Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen 

 

 

1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Kinder, Jungendliche und Studenten 2 € 

2. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für alle übrigen natürlichen Personen beträgt 10 € 

3. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Familien beträgt 20 € 

 

§ 2 

Mitgliedsbeitrag für juristische Personen und Personengesellschaften 

 

 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 200 € 

 

 

§ 3 

Beitragsfreiheit 

 

Aktive Mitglieder sind Beitragsfrei 

 

§ 4  

Fälligkeit 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich am 01. Januar fällig. Im Jahr des Beitritts eines Mitglieds 

ist der Mitgliedsbeitrag einen Monat nach dem erfolgten Beitritt fällig 

 

§ 5  

Beginn und Ende der Mitgliedschaft während des laufenden Kalenderjahres 

 

Der Beginn und das Ende der Mitgliedschaft während eines laufenden Kalenderjahres 

lassen die Entstehung und die Höhe des Mitgliedsbeitrages für dieses Jahr unberührt. 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

 

Diese Beitragsordnung tritt am ………………… in Kraft 
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Hiermit erkläre ich  

 

 

 

 

___________________________________________                                ____________________________________ 

                      Vorname                                                                                                Familienname 

 

 

 

______________________________________ 

                          geboren am 

 

 

 

 

 

 

Wohnhaft in  

 

 

_____________________________________________                          ______________________________________ 

               PLZ, Ort                                                                                                     Straße 

 

 

 

 

 

 

____________________        ____________________  ______________________________________ 

    Telefon                                    Fax                                              eMail 

 

 

 

 

 

 

 

Meinen Beitritt zum (Verein) Kranichschutz Landesarbeitsgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz 

und Saarland (e.V. 

 

 

 

 

 

__________________    ________________________________________________ 

   zum                                           Ort, Datum, Unterschrift* 

 

 

 

 

 

 

Den Beitrag in Höhe von _____________________________€ werden von mir jeweils fristgerecht gezahlt 

 

*Bei Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Notwendig 


